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Satzung gegen
"schwarze Schafe"
Malsfeld (hro). "Frech und un-

erhört haben. sich einige Mals-
felder Bürger über Umwelt-
schutzauflagen hinweggesetzt
und ihre häuslichen Abwässer
ohne Vorklärung in einer Haus-
klärgrube in das öffentliche
Netz eingeleitet". Bürgermeister
Kurt Stöhr machte seiner Verär-
gerung darüber in der Gemein-
devertretersitzung Luft. Er, der
alljährlich die Abwasserabgabe-
nerklärung zu unterzeichnen
<habe und damit bestätigte, daß
die Abwässer in häuslichen
Gruben vorgereinigt würden,
gerate damit an den Rand der
Legalität. .
Um den "schwarzen Schafen"

künftig besser auf die Finger se-
hen zu können, nimmt die Ge-
meinde das Leeren der Haus-
klärgruben gewissermaßen
selbst in die Hand, wenngleich
sie eine Fachfirma mit dieser
Arbeit betraut. So soll gewähr-
leistet sein, daß die Hausklär-
gruben mindestens einmal jähr-
lich entleert werden. Pro Kubik-
meter Fäkalschlamm wird eine
Gebühr von 25 DM erhoben
werden, beschloß die Gemein-
devertretung, die einstimmig
eine Satzung über die öffentli-
che Fäkalschlammbeseitigung
verabschiedete.
Zwar lobten alle Fraktionen,

daß mit einer solchen Satzung
eine einheitliche, Recht und
Ordnung berücksichtigende Re-
gelung für alle Haushalte gefun-

den werde, die Christdemokra-
ten monierten aber zunächst,
daß die unterschiedlichen
Größen der Kläranlagen zu we-
nig berücksichtigt seien.

Deponiegebühr
Dem hielt Bürgermeister

Stöhr entgegen, daß die Gruben
bei Bedarf auch noch zusätzlich
geleert werden könnten. Er gab
zu verstehen, daß in der Gebühr
von 25 DM auch noch die Depo-
niegebühr von 11 DM beinhaltet
sei. Damit sei mit dem Unter-
nehmer ein sehr günstiger Preis
ausgehandelt worden.
Bei einem "straßenweisen"

Abtransport des Fäkalschlam-
mes könne leicht kontrolliert
werden, daß alle Gruben minde-
stens einmal jährlich entleert
würden, meinte Stöhr. Ab 1987,
wenn die Malsfelder Kläranlage
fertiggestellt sein wird, soll der
anfallende Schlamm dort behan-
delt werden. Bisher muß er noch
nach Felsberg oder nach Mel-
sungen gebracht werden.
Um eine Gleichbehandlung zu

erreichen, soll dann von jedem
Haushalt - gleichgültig ob er
schon an die Kläranlage ange-
schlossen ist oder nicht - die sel-
be Abwassergebühr+rerhoberr
werden. Die Gebühr für die Fä-
kalschlammbeseitigung werde
dann entfallen, kündigte Stöhr
an. Der Transport des Fäkal-
schlammes soll aus dem Gebüh- I

renhaushalt finanziert werden.
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